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Auf die Anfrage der Abg. Dkfm. Bauer und Kollegen vom 14. Juli 1988, Nr. 2567/J, betref

fend das steuerfreie Existenzminimum von Pensionisten, beehre ich mich folgendes mitzutei

len: 

Zu 1.: 

Das steuerfreie laufende Jahreseinkommen beträgt künftig bei Pensionisten 83.460' S. 

Bei einem gleich hohen Einkommen aus den in der Anfrage erwähnten Einkommensarten 

fällt Steuer in Höhe von 6.996 San. 

Zu 2. bis 4.: 

Die Steuerbelastung ist für alle Einkunftsarten gleich, ausgenommen die Einkünfte aus nicht

selbständiger Arbeit. 

Der Pensionistenabsetzbetrag ist eine steuerliche Begünstigung, die bei Bezug einer Pension, 

ohne auf das jeweilige Alter abzustellen, zusteht. Er stellt einerseits ein Äquivalent zum Ar

beitnehmerabsetzbetrag dar, andererseits soll er den bei Übergang von einem Erwerbsein

kommen auf ein Pensionseinkommen in der Regel entstehenden Einkommensrückgang mil

dern. 
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An dieser steuerlichen Begünstigung soll auch in Zukunft festgehalten werden. 

Die Schaffung eines Altersabsetzbetrages würde bedeuten, daß auch Erwerbstätige ohne 

Einkommenseinbußen, wie sie Pensionsbezieher nach dem Ausscheiden aus der Erwerbstä

tigkeit erleiden, in den Genuß einer nicht gerechtfertigten steuerlichen Begünstigung kämen. 

Die undifferenzierte Gewährung eines Absetzbetrages hätte daher ein nicht wünschenswer

tes Ergebnis zur Folge. 
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